
  

 
 

 

 

Präambel 

Diese Rahmenprüfungsordnung regelt den generellen Rahmen des Prüfungsverfahrens. Sie dient den Fakultäten als 
Grundlage bei der Erstellung von Prüfungsordnungen. Die Bestimmung der Einzelheiten bleibt den Prüfungsordnungen 
der Studiengänge vorbehalten. Alle zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens der Rahmenprüfungsordnungen gültigen  
Prüfungsordnungen bleiben auch weiterhin in Kraft. Es ist die Aufgabe der Fakultäten, ihre Prüfungsordnungen der  
Rahmenprüfungsordnung anzupassen. 

Im laufenden Betrieb eines jeden Studiengangs werden verschiedene Institutionen tätig. Bei den Formulierungen in der 
Rahmenprüfungsordnung wird die Zuordnung der Aufgaben der einzelnen Institutionen nicht wiederholt; die Rahmenprü-
fungsordnung soll sich vielmehr vorrangig mit der Beschreibung des Rahmens des Verfahrens der Durchführung von 
Prüfungen befassen.  

Daher wird hier einführend die grundsätzliche Aufgabenverteilung zwischen den Institutionen aufgeführt: 

 Prüfungsordnungen werden von den Fakultätsräten beschlossen und enthalten insbesondere Vorschriften über 

die Prüfungsorganisation, die Bildung eines Prüfungsausschusses, dessen Zusammensetzung und Zuständigkeiten.  

 Der Prüfungsausschuss achtet insbesondere auf die Einhaltung der Bestimmungen der Prüfungsordnung  

und sorgt für die ordnungsgemäße Durchführung der Prüfungen; er ist Behörde im Sinne des Verwaltungs- 
verfahrens- und Verwaltungsprozessrechts und erlässt als Ausgangsbehörde Entscheidungen in der Sache. 

 Der Bereich Prüfungswesen handelt im Auftrag des Prüfungsausschusses und steht dem Prüfungsausschuss für 

die Einzelheiten bei der Organisation und Durchführung des Prüfungsverfahrens zur Seite. Der Bereich Prüfungs-
wesen ist keine Behörde.  

Gesetzlich verantwortlich für die Studien- und Prüfungsorganisation ist die Dekanin oder der Dekan der Fakultät. Ihr 

oder ihm verbleiben sämtliche Rechte und Pflichten gemäß Hochschulgesetz, etwa die Festlegung von Prüfungszeit-
räumen, die nicht durch die Prüfungsordnung an den Prüfungsausschuss delegiert wurden. 

V e r k ü n d u n g s b l a t t  
der Universität Duisburg-Essen - Amtliche Mitteilungen 
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RAHMENPRÜFUNGSORDNUNG 

für Bachelorstudiengänge 
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Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 22 Abs. 1 Satz 1  
Nr. 3 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes 
Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom  
16. September 2014 (GV. NRW. S. 547), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 07.04.2017 (GV. NRW. S. 414), hat die 
Universität Duisburg-Essen folgende Rahmenprüfungs-
ordnung erlassen: 

 

Inhaltsübersicht: 

 

I. Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 Geltungsbereich der Rahmenprüfungsordnung, fach- 
spezifische Prüfungsordnungen, Modulhandbücher  

§ 2 Zugangsvoraussetzungen, Einschreibungshindernis 

§ 3 Ziel des Studiums, Zweck der Prüfung 

§ 4 Bachelorgrad 

§ 5 Regelstudienzeit, Teilzeitstudium, Modularisierung, 
ECTS-Leistungspunktesystem 

§ 6 Mentoring 

§ 7 Lehr-/Lernformen 

§ 8 Zulassungsbeschränkungen für einzelne Lehrveran-
staltungen 

§ 9 Studienumfang, Ergänzungsbereich  

§ 10 Prüfungsausschuss 

§ 11 Anerkennung von Leistungen, Einstufung in höhere 
Fachsemester 

§ 12 Prüferinnen, Prüfer, Beisitzerinnen und Beisitzer 

 

II.  Bachelorprüfung 

§ 13 Zulassung zur Teilnahme an Prüfungen 

§ 14 Struktur der Prüfung, Form der Modulprüfungen  

§ 15 Fristen zur Anmeldung und Abmeldung für Prü- 
fungen, Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse 

§ 16 Mündliche Prüfungen 

§ 17 Klausurarbeiten 

§ 18 Weitere Prüfungsformen 

§ 19 Bachelorarbeit  

§ 20 Wiederholung von Prüfungen 

§ 21 Freiversuch 

§ 22 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

§ 23 Nachteilsausgleich, Studierende in besonderen 
Situationen 

§ 24 Bestehen und Nichtbestehen der Bachelorprüfung 

§ 25 Bewertung der Prüfungsleistungen und Bildung der 
Prüfungsnoten 

§ 26 Modulnoten 

§ 27 Bildung der Gesamtnote 

§ 28 Zusatzprüfungen 

§ 29 Zeugnis und Diploma Supplement 

§ 30 Bachelorurkunde 

 

III. Schlussbestimmungen 

§ 31 Ungültigkeit der Bachelorprüfung, Aberkennung des 
Bachelorgrades 

§ 32 Einsicht in die Prüfungsarbeiten 

§ 33 Führung der Prüfungsakten, Aufbewahrungsfristen 

§ 34 In-Kraft-Treten und Veröffentlichung 

 

Anlage 1: Studienplan 

Anlage 2: Muster für eine Modulbeschreibung 
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I. Allgemeine Bestimmungen 

 

§ 1 
Geltungsbereich der Rahmenprüfungsordnung,  

fachspezifische Prüfungsordnungen,  
Modulhandbücher 

(1) Diese Rahmenprüfungsordnung gilt für die Bachelor- 
studiengänge an der Universität Duisburg-Essen. Diese 
Rahmenprüfungsordnung gilt nicht für das Studium und 
die Durchführung von Prüfungen in den Bachelorstudien-
gängen mit Lehramtsoption sowie für Studiengänge, in 
denen gemäß § 66 Abs. 5 HG eine andere Einrichtung auf 
die Prüfungen vorbereitet. 

(2) Für die einzelnen Studiengänge erlassen die Fakul-
täten auf der Grundlage dieser Rahmenprüfungsordnung 
fachspezifische Prüfungsordnungen. Diese Ordnungen 
regeln insbesondere: 

a. ggf. besondere Zugangsvoraussetzungen, 

b. das Ziel des Studiums und die Regelstudienzeit sowie 
in Zwei-Fach-Studiengängen die zur Kombination 
wählbaren Studienfächer, 

c. ggf. die Vertiefungsrichtungen sowie die Pflicht- und 
Wahlpflichtmodule,  

d. die wesentlichen Inhalte und Qualifikationsziele der 
Module, 

e. die den Modulen zugeordneten ECTS-Credits, die 
Lehr-/Lernformen sowie die Präsenzzeit (lehr-/ lern-
formenbezogen) in SWS, 

f. die näheren Voraussetzungen der in den Studiengang 
integrierten Auslandssemester, Praxissemester oder 
anderen berufspraktischen Studienphasen, 

g. die Teilnahmevoraussetzungen und Prüfungsleistun-
gen einschließlich des Prüfungscodes der Module. 

Die Angaben gemäß Satz 2, Buchstaben c, e, f, g sollen 
den fachspezifischen Prüfungsordnungen als tabellari-
sche Übersicht angefügt werden.  

(3) Die fachspezifischen Prüfungsordnungen werden 
durch ein Modulhandbuch ergänzt. Das Modulhandbuch 
muss mindestens die in den Prüfungsordnungen als er-
forderlich ausgewiesenen Angaben enthalten. Darüber 
hinaus enthält das Modulhandbuch detaillierte Beschrei-
bungen der Lehrinhalte, der zu erwerbenden Kompeten-
zen, der vorgeschriebenen Prüfungen und der Vermitt-
lungsformen. Das Modulhandbuch ist bei Bedarf und 
unter Berücksichtigung der Vorgaben der Prüfungsord-
nungen an diese anzupassen. Es wird von der zuständi-
gen Fakultät in elektronischer Form veröffentlicht.  

 

§ 2 
Zugangsvoraussetzungen, Einschreibungshindernis 

(1) Die Berechtigung zum Zugang zum Bachelorstudium 
wird durch das Zeugnis der Hochschulreife (allgemeine 
Hochschulreife oder fachgebundene Hochschulreife) oder 
ein durch Rechtsvorschrift oder ein von der zuständigen 
staatlichen Stelle als gleichwertig anerkanntes Zeugnis 
erworben. 

(2) Zugang zum Bachelorstudium hat nach § 49 Abs. 4 
HG auch, wer sich in der beruflichen Bildung qualifiziert 
hat. Näheres regelt die Ordnung über den Hochschulzu-
gang für in der beruflichen Bildung Qualifizierte an der 
Universität Duisburg-Essen. 

(3) Studienbewerberinnen oder Studienbewerber, die 
ihre Zugangsvoraussetzungen nicht an einer deutsch-
sprachigen Einrichtung erworben haben, müssen vor 
Beginn des Studiums hinreichende deutsche Sprach-
kenntnisse gemäß der Ordnung für die Deutsche Sprach-
prüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studien-
bewerber (DSH) nachweisen.  

(4) In besonderen Fällen können die fachspezifischen 
Prüfungsordnungen gemäß § 49 Abs. 7 HG den Nach-
weis einer studiengangbezogenen besonderen Vorbil-
dung, künstlerischen oder sonstigen Eignung oder prakti-
schen Tätigkeit vorsehen. In fremd- oder zweisprachigen 
Studiengängen können die fachspezifischen Prüfungs-
ordnungen den Nachweis entsprechender Sprachkennt-
nisse verlangen, sofern diese nicht über eine mögliche 
schulische Bildung hinausgehen.  

(5) Die fachspezifischen Prüfungsordnungen können 
vorsehen, dass gemäß § 49 Abs. 11 HG von der nach 
den Absätzen 1 und 4 Satz 1 vorgegebenen Qualifikation 
abgesehen werden kann, wenn die Bewerberin oder der 
Bewerber im Rahmen einer Eignungsprüfung oder Eig-
nungsfeststellung eine besondere studiengangbezogene 
fachliche Eignung und eine den Anforderungen der Hoch-
schule entsprechende Allgemeinbildung nachweist. Der 
zuständige Prüfungsausschuss benennt für die Durchfüh-
rung der Eignungsprüfung eine aus zwei Mitgliedern be-
stehende Prüfungskommission. Mindestens ein Mitglied 
ist aus der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hoch-
schullehrer zu benennen. Über eine bestandene Eig-
nungsprüfung wird eine Bescheinigung ausgestellt, wel-
che bei zulassungsbeschränkten Studiengängen eine 
Gesamtnote enthält. Über eine nicht bestandene Eig-
nungsprüfung wird vom Prüfungsausschuss ein Bescheid 
mit Rechtsbehelfsbelehrung erteilt. 

(6) Sieht der Studiengang mehrere wählbare Vertie-
fungsrichtungen vor, legen die Studierenden die Vertie-
fungsrichtung bei der Einschreibung fest. Die Vertiefungs-
richtung kann gewechselt werden. § 24 Abs. 2 bleibt un-
berührt.  

(7) Das Studium im ersten Fachsemester wird zum 
Wintersemester aufgenommen, die fachspezifische Prü-
fungsordnung kann darüber hinaus eine Studienaufnahme 
zum Sommersemester vorsehen. Die Aufnahme des 
Studiums in einem höheren Fachsemester ist sowohl zum 
Winter- als auch zum Sommersemester möglich.  

(8) Hat eine Bewerberin oder ein Bewerber eine nach 
der Prüfungsordnung erforderliche Prüfung in einem Stu-
diengang, der eine erhebliche inhaltliche Nähe aufweist, 
an einer Hochschule im Geltungsbereich des Grundge-
setzes endgültig nicht bestanden, ist eine Zulassung für 
diesen Studiengang nach § 50 HG ausgeschlossen. Über 
die erhebliche inhaltliche Nähe des Studienganges ent-
scheidet der Prüfungsausschuss. 
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§ 3 
Ziel des Studiums, Zweck der Prüfung 

(1) Die Bachelorstudiengänge sind grundständige wis-
senschaftliche Studiengänge, die zu einem ersten berufs-
qualifizierenden akademischen Abschluss führen. Die 
Bachelorstudiengänge vermitteln wissenschaftliche Grund-
lagen, Methodenkompetenz und berufsfeldbezogene 
Kompetenzen. Der Bachelorabschluss befähigt zur Auf-
nahme eines Masterstudiengangs.  

(2) Mit den erfolgreich abgeschlossenen Prüfungen und 
der erfolgreich abgeschlossenen Bachelorarbeit weist die 
oder der Studierende nach, dass sie oder er entspre-
chend dem Deutschen Qualifikationsrahmen für Hoch-
schulabschlüsse die für den Übergang in die Berufspraxis 
oder in einen Masterstudiengang erforderlichen Fach-
kenntnisse besitzt, die fachlichen Zusammenhänge über-
blickt und über die Fähigkeit verfügt, wissenschaftliche 
Methoden und Erkenntnisse anzuwenden. Die Absolven-
tinnen und Absolventen  

 haben ein breites und integriertes Wissen und Ver-
ständnis der wissenschaftlichen Grundlagen ihrer 
Lerngebiete nachgewiesen und  

 verfügen über ein kritisches Verständnis der wichtigs-
ten Theorien, Prinzipien und Methoden ihres Studien-
programms und sind in der Lage, ihr Wissen vertikal 
und horizontal zu vertiefen. 

Sie können 

 ihr Wissen und ihr Verstehen auf ihre Tätigkeit oder 
ihren Beruf anwenden und Problemlösungen und Ar-
gumente in ihrem Fachgebiet erarbeiten und weiter-
entwickeln, 

 relevante Informationen, insbesondere in ihrem Studi-
enprogramm sammeln, bewerten und interpretieren, 

 daraus wissenschaftlich fundierte Urteile ableiten, 
welche gesellschaftliche, wissenschaftliche und ethi-
sche Erkenntnisse berücksichtigen, 

 selbständig weiterführende Lernprozesse gestalten, 

 fachbezogene Positionen und Problemlösungen for-
mulieren und argumentativ verteidigen, 

 sich mit Fachvertreterinnen und Fachvertretern und 
mit Laien über Informationen, Ideen, Probleme und 
Lösungen austauschen, 

 Verantwortung in einem Team übernehmen. 

 

§ 4 
Bachelorgrad 

Nach erfolgreichem Abschluss der Bachelorprüfung ver-
leiht die zuständige Fakultät im Falle eines Studiums der 
Sprach- und Kulturwissenschaften oder Sozialwissen-
schaften den akademischen Grad eines Bachelor of Arts 
(B.A.), im Falle eines Studiums der Wirtschaftswissen-
schaften den akademischen Grad eines Bachelor of Arts 
(B.A.) oder Bachelor of Science (B.Sc.) und im Falle eines 
Studiums der Mathematik, Natur- und Ingenieurwissen-
schaften den akademischen Grad eines Bachelor of Sci-
ence (B.Sc.). In Zwei-Fach-Studiengängen vergibt die 
Fakultät den akademischen Grad, in der die Bachelorar-
beit geschrieben wird. 

§ 5 
Regelstudienzeit, Teilzeitstudium, Modularisierung, 

ECTS-Leistungspunktesystem 

(1) Die generelle Regelstudienzeit beträgt nach Maßga-
be der fachspezifischen Prüfungsordnung 6, 7 oder 8 
Semester. Sofern im Rahmen eines Reformmodells ge-
mäß § 58 Abs. 2a HG in Ergänzungskursen erbrachte 
Leistungen anerkannt werden, sehen die fachspezifischen 
Prüfungsordnungen eine Erhöhung der generellen Regel-
studienzeit um die Anzahl der Semester vor, die der Ar-
beitsbelastung der Ergänzungskurse entspricht. 

(2) Die fachspezifischen Prüfungsordnungen sollen 
Regelungen für ein Teilzeitstudium und ein Studium in 
Teilzeit treffen. Die individualisierte Regelstudienzeit für 
ein Studium in Teilzeit gemäß § 62a Abs. 2 HG regelt die 
fachspezifische Prüfungsordnung.  

(3) Der Wechsel zwischen einem Vollzeit- und einem 
Teilzeitstudiengang ist nur während der allgemeinen 
Rückmeldefristen möglich. Die Einstufung in das entspre-
chende Fachsemester erfolgt gemäß § 63a Abs. 4 HG 
durch den Prüfungsausschuss. 

(4) Das Studium ist in allen Abschnitten modular aufge-
baut. Ein Modul bezeichnet eine thematisch und zeitlich 
abgerundete, in sich geschlossene und mit Leistungs-
punkten belegte Studieneinheit. Module vermitteln eine 
eigenständige, präzise umschriebene Teilkompetenz in 
Bezug auf die Gesamtziele des Studiengangs.  

(5) Der für eine erfolgreiche Teilnahme an einem Modul 
in der Regel erforderliche Zeitaufwand einer oder eines 
Studierenden (Workload) wird mit einer bestimmten An-
zahl von Credits ausgedrückt. In den Credits sind Zeiten 
für die Präsenz, die Vor- und Nachbereitung von Lehrver-
anstaltungen, den Prüfungsaufwand und die Prüfungsvor-
bereitungen einschließlich Abschluss- und Studienarbei-
ten sowie gegebenenfalls Praktika enthalten. Die Credits 
drücken keine qualitative Bewertung der Module (d.h. 
keine Benotung) aus. 

(6) An der Universität Duisburg-Essen wird das Euro-
pean Credit Transfer System (ECTS) angewendet. Die 
Bachelorstudiengänge haben je nach genereller Regel-
studienzeit nach Abs. 1 Satz 1 einen Umfang von 180, 
210 oder 240 ECTS-Credits.  

(7) Auf ein Semester entfallen durchschnittlich 30 
ECTS-Credits. Über- und Unterschreitungen von bis zu  
3 ECTS-Credits sind zulässig, sofern sie im folgenden 
Semester ausgeglichen werden.  

(8) Für einen ECTS-Credit wird eine Arbeitsbelastung 
(Workload) der Studierenden im Präsenz- und Selbststu-
dium von 30 Stunden angenommen, so dass die Arbeits-
belastung im Vollzeitstudium pro Semester in der Vorle-
sungs- und in der vorlesungsfreien Zeit insgesamt 900 
Stunden beträgt. Dies entspricht 39 Stunden pro Woche 
bei 46 Wochen pro Jahr. 

(9) Das Bachelorstudium wird nach Inhalt, Niveau und 
Anforderungen so gestaltet, dass es innerhalb der gene-
rellen Regelstudienzeit vollständig abgeschlossen werden 
kann. 
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§ 6 
Mentoring 

(1) Den Studierenden wird empfohlen, während des 
Studiums am Mentoringprogramm der jeweiligen Fakultät 
teilzunehmen. 

(2) Ziel der Teilnahme am Mentoringprogramm ist der 
Erwerb und der Ausbau von Fähigkeiten zur Selbstorga-
nisation in einem komplexen Umfeld. Das Programm 
versetzt die Studierenden in die Lage, Organisationsab-
läufe selbständig zu planen und durchzuführen, eigene 
Kompetenzen aktiv in die Gruppe einzubringen, Ideen für 
die persönliche Studiengestaltung und für die Berufsfin-
dung zu entwickeln, Einblicke in die Strukturen der Be-
rufswelt zu erhalten und entsprechende Kontakte zu 
knüpfen. Darüber hinaus soll das Mentoringprogramm 
den Studierenden den Einstieg in die Bachelorstudien-
gänge sowie in die Studienumgebung an der Universität 
Duisburg-Essen und den Zugang zu Stipendienprogram-
men und wissenschaftlichen Netzwerken erleichtern. 

(3) Den Studierenden wird zu Beginn des Studiums 
durch die Koordinationsstelle für das Mentoringprogramm 
der Fakultät eine Mentorin oder ein Mentor zugewiesen. 
Die Mentorin oder der Mentor kann gewechselt werden. 
Das Mentoringprogramm besteht aus regelmäßigen, min-
destens einmal im Semester stattfindenden Einzel- oder 
Gruppengesprächen zwischen Mentorin oder Mentor und 
Studierenden. Die Fakultäten können in den fachspezifi-
schen Prüfungsordnungen weitere oder alternative For-
men der Organisation des Mentoring vorsehen.  

 

§ 7 
Lehr-/Lernformen 

(1) In den Bachelorstudiengängen sind folgende Lehr-
veranstaltungsarten bzw. Lehr-/Lernformen möglich: 

a. Vorlesung 

b. Übung 

c. Praktische Übung 

d. Sprachkurs 

e. Seminar 

f. Kolloquium 

g. Praktikum 

h. Externes Praktikum 

i. Projekt 

j. Exkursion 

k. E-Learning/Blended Learning 

l. Tutorien  

m. Selbststudium 

Die fachspezifischen Prüfungsordnungen können weitere 
Lehrveranstaltungsarten bzw. Lehr-/Lernformen vorsehen.  

Vorlesungen bieten in der Art eines Vortrages eine zu-
sammenhängende Darstellung von Grund- und Spezial-
wissen sowie von methodischen Kenntnissen. 

Übungen dienen primär der Aufarbeitung und Vertiefung 
von in anderen Veranstaltungen (insbesondere Vorlesun-
gen) vermittelten Inhalten und Methoden anhand geeigne-
ter Beispiele durch die Lehrenden.  

Praktische Übungen haben anwendungsorientierten Cha-
rakter und dienen dem Einüben bzw. dem Transfer aus-
gewählter Wissens- und Könnensbereiche des jeweiligen 
Studienfachs in kleinen Gruppen.  

Sprachkurse dienen dem Erwerb und der Erweiterung von 
sprachpraktischen Fertigkeiten, insbesondere der mündli-
chen und schriftlichen Kommunikation in der jeweiligen 
Fremdsprache. 

Seminare bieten die Möglichkeit einer aktiven Beschäfti-
gung mit einem wissenschaftlichen Problem. Die Beteili-
gung besteht in der Präsentation eines eigenen Beitrages 
zu einzelnen Sachfragen, in kontroverser Diskussion oder 
in aneignender Interpretation. 

Kolloquien dienen dem offenen, auch interdisziplinären 
wissenschaftlichen Diskurs. Sie beabsichtigen einen offe-
nen Gedankenaustausch. 

Praktika eignen sich dazu, die Inhalte und Methoden 
eines Faches anhand von Experimenten exemplarisch 
darzustellen und die Studierenden mit den experimentel-
len Methoden eines Faches vertraut zu machen. Hierbei 
sollen auch die Planung von Versuchen und die sinnvolle 
Auswertung der Versuchsergebnisse eingeübt und die 
Experimente selbständig durchgeführt, protokolliert und 
ausgewertet werden. 

Externe Praktika dienen der Erkundung einschlägiger 
Berufsfelder und der Erprobung und praktischen Vertie-
fung der im Studium erworbenen Kompetenzen. Sie kön-
nen nach Maßgabe der fachspezifischen Prüfungsord-
nungen durch Lehrveranstaltungen begleitet oder durch 
Lehrende betreut werden.  

Projekte dienen zur praktischen Durchführung empirischer 
und theoretischer Arbeiten. Sie umfassen die geplante 
und organisierte, eigenständige Bearbeitung von The-
menstellungen alleine oder in einer Arbeitsgruppe (Pro-
jektteam). Das Projektteam organisiert die interne Arbeits-
teilung selbst. Die Projektarbeit schließt Projektplanung, 
Projektorganisation, Projektdurchführung und Reflexion 
von Projektfortschritten in einem Plenum sowie die Prä-
sentation und Diskussion von Projektergebnissen ein. 
Projektbezogene Problemstellungen werden im Team 
bearbeitet, dokumentiert und präsentiert. 

Exkursionen veranschaulichen an geeigneten Orten As-
pekte des Studiums. Exkursionen ermöglichen im direkten 
Kontakt mit Objekten oder Personen die Auseinanderset-
zung mit wissenschaftlichen Fragestellungen. Die Er-
kenntnisse werden dokumentiert und ausgewertet. 

E-Learning/Blended Learning dient der didaktischen Ver-
bindung traditioneller Präsenzveranstaltungen mit Online-
phasen. Bei dieser Lernform werden verschiedene Lern-
methoden und Medien miteinander kombiniert. 

Tutorien dienen der Unterstützung Studierender und stu-
dentischer Arbeitsgruppen im Studium insbesondere bei 
der Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten sowie der 
Vertiefung und Ergänzung der Inhalte von Lehrveranstal-
tungen. 
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(2) Die fachspezifischen Prüfungsordnungen können für 
Exkursionen, Sprachkurse, Praktika, praktische Übungen 
oder vergleichbare Lehrveranstaltungen die Pflicht der 
Studierenden zur regelmäßigen Anwesenheit in der Lehr-
veranstaltung als Teilnahmevoraussetzung zu Modulprü-
fungen vorsehen.  

(3) Lehrveranstaltungen können nach Maßgabe der 
fachspezifischen Prüfungsordnung ganz oder zum Teil in 
einer Fremdsprache durchgeführt werden.  

 

§ 8 
Zulassungsbeschränkungen für einzelne  

Lehrveranstaltungen 

(1) Die Teilnahme an einzelnen Lehrveranstaltungen 
kann beschränkt werden, wenn wegen deren Art und 
Zweck oder aus sonstigen Gründen von Lehre und For-
schung eine Begrenzung der Teilnehmerzahl erforderlich 
ist. Über die Teilnahmebeschränkung entscheidet auf 
Antrag der Prüferin oder des Prüfers die Dekanin oder der 
Dekan im Benehmen mit dem Prüfungsausschuss; bei 
Veranstaltungen des Instituts für Optionale Studien ent-
scheidet die Direktorin oder der Direktor. 

(2) Liegen die Voraussetzungen des Abs. 1 vor und 
übersteigt die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber die 
Aufnahmefähigkeit, regelt auf Antrag der oder des Leh-
renden der Prüfungsausschuss den Zugang; bei Veran-
staltungen des Instituts für Optionale Studien entscheidet 
die Direktorin oder der Direktor. Dabei sind die Bewerbe-
rinnen und Bewerber, die sich innerhalb einer zu setzen-
den Frist rechtzeitig angemeldet haben, in folgender Rei-
henfolge zu berücksichtigen: 

a) Studierende, die an der Universität Duisburg-Essen für 
den jeweiligen Bachelorstudiengang eingeschrieben 
und nach dem Studienplan und ihrem Studienverlauf 
auf den Besuch der Lehrveranstaltung zu diesem 
Zeitpunkt angewiesen sind. 

b) Studierende, die an der Universität Duisburg-Essen für 
den jeweiligen Bachelorstudiengang eingeschrieben, 
aber nach dem Studienplan und ihrem Studienverlauf 
auf den Besuch der Lehrveranstaltung zu diesem 
Zeitpunkt nicht angewiesen sind. 

Innerhalb der Gruppen nach Buchstabe a oder b erfolgt 
die Auswahl nach dem Prioritätsprinzip der fachspezifi-
schen Prüfungsordnung. 

(3) Die Fakultäten können für Studierende anderer 
Studiengänge das Recht zum Besuch von Lehrveranstal-
tungen generell beschränken, wenn ohne diese Be-
schränkung eine ordnungsgemäße Ausbildung der für 
einen Studiengang eingeschriebenen Studierenden nicht 
gewährleistet werden kann. Die Regelung gilt auch für 
Zweithörerinnen und Zweithörer im Sinne des § 52 HG 
Abs. 1 Satz 2.  

(4) Für Studierende in besonderen Situationen gemäß 
§ 23 dieser Ordnung sowie für Studierende, die zugleich 
eine Studienassistenz wahrnehmen, können auf Antrag 
Ausnahmen zugelassen werden. 

(5) Zulassungsvoraussetzung für Prüfungen in teilnah-
mebeschränkten Lehrveranstaltungen ist die Zulassung 
zu der zugrunde liegenden Lehrveranstaltung. Die fach-
spezifischen Prüfungsordnungen können Einzelheiten des 
Verfahrens über die Zulassung zur Prüfung regeln.  

 

§ 9 
Studienumfang, Ergänzungsbereich  

(1) Das Bachelorstudium gliedert sich in fachspezifische 
Pflicht- und Wahlpflichtmodule, die Module E1, E2 und E3 
des Ergänzungsbereiches sowie die Bachelorarbeit. 

(2) Die Credits verteilen sich wie folgt: 

a) Auf die Bachelorarbeit entfallen 12 Credits; die Ba-
chelorarbeit kann nach Maßgabe der fachspezifischen 
Prüfungsordnung um ein Kolloquium ergänzt werden. 

b) Auf die Module E1 bis E3 des Ergänzungsbereichs 
entfallen nach Maßgabe der fachspezifischen Prü-
fungsordnungen insgesamt zwischen 18 und 27 Cre-
dits. Die Credits verteilen sich wie folgt: 

 E1: Schlüsselkompetenzen: 6 bis 15 Credits,  

 E2: Allgemeinbildende Grundlagen des Fach- 
      studiums: 6 bis 12 Credits,  

 E3: Studium liberale: 6 bis 15 Credits. 

c) Auf die fachspezifischen Module entfallen je nach 
Regelstudienzeit gemäß § 5 Abs. 1 zwischen 141 bis 
150 Credits, 171 bis 180 oder 201 bis 210 ECTS-
Credits. 

(3) Die Fakultäten sind aufgerufen, in den Studiengän-
gen ein Mobilitätsfenster vorzusehen. Die Umsetzung 
bleibt den fachspezifischen Prüfungsordnungen vorbehal-
ten.   

(4) Für jede Studierende und jeden Studierenden wird 
im Bereich Prüfungswesen ein Credit-Konto zur Doku-
mentation der erbrachten Leistungen eingerichtet und 
geführt. 

 

§ 10 
Prüfungsausschuss 

(1) Für die Organisation der Prüfungen und für die sich 
aus dieser Prüfungsordnung ergebenden prüfungsbezo-
genen Aufgaben bildet die für den Bachelorstudiengang 
zuständige Fakultät einen Prüfungsausschuss.  

(2) Der Prüfungsausschuss besteht aus der oder dem 
Vorsitzenden, einer oder einem stellvertretenden Vorsit-
zenden und fünf weiteren Mitgliedern. Die oder der Vorsit-
zende, die Stellvertreterin oder der Stellvertreter und zwei 
weitere Mitglieder werden aus der Gruppe der Hochschul-
lehrerinnen und Hochschullehrer, ein Mitglied aus der 
Gruppe der akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter sowie zwei Mitglieder aus der Gruppe der Studieren-
den auf Vorschlag der jeweiligen Gruppe vom Fakultätsrat 
gewählt. Entsprechend werden für die Mitglieder des 
Prüfungsausschusses Vertreterinnen oder Vertreter ge-
wählt.  



Amtliche Mitteilungen Nr. 124 Seite 695 

 

Die fachspezifischen Prüfungsordnungen können vorse-
hen, dass optional aus der Gruppe der Hochschullehre-
rinnen und Hochschullehrer nur ein weiteres Mitglied 
gewählt wird. In diesem Fall reduziert sich die Anzahl der 
Vertreterinnen und Vertreter aus der Gruppe der Studie-
renden ebenfalls auf ein Mitglied. 

Die Amtszeit der Mitglieder aus der Gruppe der Hoch-
schullehrerinnen und Hochschullehrer sowie aus der 
Gruppe der akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter beträgt drei Jahre, die Amtszeit der studentischen 
Mitglieder ein Jahr. Wiederwahl ist zulässig. 

(3) Der Prüfungsausschuss ist Behörde im Sinne des 
Verwaltungsverfahrens- und des Verwaltungsprozess-
rechts. 

(4) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die 
Bestimmungen der Prüfungsordnung eingehalten werden 
und sorgt für die ordnungsgemäße Durchführung der 
Prüfungen. Er ist insbesondere zuständig für die Ent-
scheidung über Widersprüche gegen in Prüfungsverfah-
ren getroffene Entscheidungen.  

(5) Der Prüfungsausschuss gibt Anregungen zur Reform 
der Prüfungsordnung und der Studienpläne.  

(6) Der Prüfungsausschuss kann die Erledigung seiner 
Aufgaben für alle Regelfälle (insb. Festlegung von Prü-
fungsterminen, Bestellung der Prüfenden und Beisitzen-
den, Anerkennungsverfahren, Nachteilsausgleich und 
Prüfungsbedingungen für Studierende in besonderen 
Situationen, Einsicht in Prüfungsakten) auf die Vorsitzen-
de oder den Vorsitzenden übertragen oder im Umlaufver-
fahren durchführen; dies gilt nicht für Entscheidungen 
über Widersprüche.  

Die oder der Vorsitzende kann in unaufschiebbaren Ange-
legenheiten allein entscheiden (Eilentscheid). Die oder 
der Vorsitzende unterrichtet den Prüfungsausschuss 
spätestens in dessen nächster Sitzung über die Entschei-
dung. 

(7) Die oder der Vorsitzende beruft den Prüfungsaus-
schuss ein. Der Prüfungsausschuss muss einberufen 
werden, wenn es von mindestens einem Mitglied des 
Prüfungsausschusses oder einem Mitglied des Dekanats 
einer beteiligten Fakultät verlangt wird. 

(8) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn 
neben der oder dem Vorsitzenden oder der Stellvertrete-
rin oder dem Stellvertreter mindestens ein weiteres Mit-
glied aus der Gruppe der Hochschullehrerinnen und 
Hochschullehrer sowie mindestens ein weiteres stimmbe-
rechtigtes Mitglied anwesend sind. Er beschließt mit ein-
facher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die 
Stimme der Vorsitzenden oder des Vorsitzenden. Die 
Stellvertreterinnen bzw. Stellvertreter der Mitglieder kön-
nen mit beratender Stimme an den Sitzungen teilnehmen. 
Die studentischen Mitglieder des Prüfungsausschusses 
sind bei der Bewertung und der Anerkennung von Prü-
fungsleistungen von der Beratung und der Beschlussfas-
sung ausgeschlossen. 

(9) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das 
Recht, der Abnahme von Prüfungen beizuwohnen. 

(10) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht 
öffentlich. Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und 
ihre Vertreterinnen und Vertreter unterliegen der Amtsver-
schwiegenheit. Sofern sie nicht Angehörige des öffentli-
chen Dienstes sind, werden sie von der oder dem Vorsit-
zenden des Prüfungsausschusses nach dem Gesetz über 
die förmliche Verpflichtung nicht beamteter Personen 
(Verpflichtungsgesetz) zur Verschwiegenheit verpflichtet.  

(11) Die oder der Vorsitzende wird bei der Erledigung 
ihrer oder seiner Aufgaben von dem Bereich Prüfungswe-
sen unterstützt. 

 

§ 11 
Anerkennung von Leistungen, 

Einstufung in höhere Fachsemester 

(1) Prüfungsleistungen, die in Studiengängen an staatli-
chen oder staatlich anerkannten Hochschulen, an staatli-
chen oder staatlich anerkannten Berufsakademien oder in 
Studiengängen an ausländischen staatlichen oder staat-
lich anerkannten Hochschulen erbracht worden sind, 
werden auf Antrag anerkannt, sofern hinsichtlich der er-
worbenen Kompetenzen kein wesentlicher Unterschied zu 
den Leistungen besteht, die ersetzt werden. Die Anerken-
nung im Sinne des Satzes 1 dient der Fortsetzung des 
Studiums und dem Ablegen von Prüfungen. 

Äquivalenzvereinbarungen und Abkommen zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland und anderen Staaten über 
Gleichwertigkeiten im Hochschulbereich, die Studierende 
ausländischer Staaten abweichend von Satz 1 begünsti-
gen, gehen den Regelungen des Satz 1 vor. 

(2) Auf Antrag können sonstige Kenntnisse und Qualifi-
kationen auf der Grundlage vorgelegter Unterlagen auf bis 
zur Hälfte der insgesamt nachzuweisenden ECTS-Credits 
anerkannt werden, wenn diese Kenntnisse und Qualifika-
tionen den Prüfungsleistungen, die sie ersetzen sollen, 
nach Inhalt und Niveau gleichwertig sind. 

(3) Es obliegt der antragstellenden Person, die erforder-
lichen Informationen über die anzuerkennende Leistung 
bereitzustellen. Die Unterlagen müssen in Fällen des 
Abs. 1 Aussagen zu den erworbenen Kompetenzen sowie 
in Fällen des Abs. 2 zum Inhalt und Niveau der Leistun-
gen enthalten, die anerkannt werden sollen. Die Unterla-
gen sind im Bereich Prüfungswesen einzureichen.  

(4) Zuständig für Anerkennung nach den Absätzen 1 
und 2 sowie für die Durchführung der Einstufungsprüfung 
nach Abs. 7 ist der Prüfungsausschuss. Über Anträge auf 
Anerkennung von Leistungen nach den Absätzen 1 und 2 
soll innerhalb einer Frist von 9 Wochen ab Antragstellung 
entschieden werden. Vor Feststellungen über die Gleich-
wertigkeit im Sinne des § 63a HG kann das zuständige 
Fachgebiet gehört werden. In Verfahren nach Abs. 1 trägt 
der Prüfungsausschuss die Beweislast dafür, dass ein 
Antrag die Voraussetzung des Abs. 1 für die Anerkennung 
nicht erfüllt.  

(5) Werden Prüfungsleistungen anerkannt, so sind, 
soweit die Notensysteme vergleichbar sind, die Noten zu 
übernehmen und die nach der fachspezifischen Prü-
fungsordnung vorgesehenen Credits zu vergeben. Die 
übernommenen Noten sind in die Berechnung der Modul-
noten und der Gesamtnote einzubeziehen. Bei unver-
gleichbaren Notensystemen wird der Vermerk "bestan-
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den" aufgenommen. Diese Bewertung wird nicht in die 
Berechnung der Modulnote und der Gesamtnote einbezo-
gen. Die Anerkennung wird im Transcript of Records mit 
Fußnote gekennzeichnet. 

(6) Lehnt der Prüfungsausschuss einen Antrag auf 
Anerkennung ab, erhalten die Studierenden einen be-
gründeten Bescheid mit Rechtsbehelfsbelehrung. 

(7) Studienbewerberinnen und Studienbewerbern, die 
auf Grund einer Einstufungsprüfung gemäß § 49 Abs. 12 
HG berechtigt sind, das Studium in einem höheren Fach-
semester aufzunehmen, werden die in der Einstufungs-
prüfung nachgewiesenen Kenntnisse und Fähigkeiten auf 
Prüfungsleistungen anerkannt. Der Prüfungsausschuss 
bestellt für die Durchführung der Einstufungsprüfung eine 
aus zwei Prüferinnen oder Prüfern bestehende Prüfungs-
kommission. Die Feststellungen im Zeugnis über die Ein-
stufungsprüfung sind für den Prüfungsausschuss bindend. 

 

§ 12 
Prüferinnen, Prüfer, Beisitzerinnen und Beisitzer 

(1) Zu Prüferinnen und Prüfern dürfen nur Hochschul-
lehrerinnen und Hochschullehrer, Hochschuldozentinnen 
und Hochschuldozenten, Lehrbeauftragte, Privatdozentin-
nen und Privatdozenten sowie wissenschaftliche Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter und Lehrkräfte für besondere 
Aufgaben bestellt werden, die mindestens die entspre-
chende Masterprüfung oder eine vergleichbare Prüfung 
abgelegt und eine Lehrtätigkeit ausgeübt haben. Zur Bei-
sitzenden oder zum Beisitzer darf nur bestellt werden, wer 
mindestens die entsprechende Bachelorprüfung oder eine 
vergleichbare Prüfung abgelegt hat.  

(2) Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüferinnen, 
Prüfer und Beisitzerinnen und Beisitzer. Die Bestellung 
der Beisitzerinnen und Beisitzer kann den Prüferinnen 
und Prüfern übertragen werden. Zu Prüferinnen oder 
Prüfern werden in der Regel Personen gemäß Abs. 1 
Satz 1 bestellt, die an der Universität Duisburg-Essen 
lehren oder gelehrt haben. 

(3) Die Prüferinnen und Prüfer sind in ihrer Prüfungstä-
tigkeit unabhängig. Ihnen obliegt die inhaltliche Vorberei-
tung und Durchführung der Prüfungen. Sie entscheiden 
und informieren auch über die Hilfsmittel, die zur Erbrin-
gung der Prüfungsleistungen benutzt werden dürfen. 

(4) Die Studierenden können für die Bachelorarbeit 
jeweils die erste Prüferin oder den ersten Prüfer (Betreue-
rin oder Betreuer) vorschlagen. Auf die Vorschläge soll 
nach Möglichkeit Rücksicht genommen werden. Die Vor-
schläge begründen jedoch keinen Anspruch. 

 

 

II. Bachelorprüfung 

 

§ 13 
Zulassung zur Teilnahme an Prüfungen 

(1) Zu Prüfungen kann nur zugelassen werden, wer in 
dem Semester, in dem sie oder er sich zur Prüfung mel-
det oder die Prüfung ablegt, im entsprechenden Ba-
chelorstudiengang immatrikuliert oder als Zweithörerin 
oder als Zweithörer zugelassen ist und 

a) nicht beurlaubt ist; ausgenommen sind Beurlaubungen 
bei Studierenden in besonderen Situationen und bei 
Wiederholungsprüfungen, wenn diese die Folge eines 
Auslands- oder Praxissemesters sind, für das beur-
laubt worden ist, 

b) sich gemäß § 15 Abs. 3 ordnungsgemäß angemeldet 
hat und 

c) über die in der Prüfungsordnung festgelegten Teil-
nahmevoraussetzungen für die Zulassung verfügt.  

(2) Die Zulassung zur Teilnahme an Prüfungen ist zu 
verweigern, wenn: 

a) die Voraussetzungen des Abs. 1 nicht vorliegen, 

b) die oder der Studierende an einer Hochschule im 
Geltungsbereich des Grundgesetzes bereits eine Prü-
fung in dem gewählten Studiengang oder einem Stu-
diengang, der eine erhebliche inhaltliche Nähe auf-
weist, eine nach dieser Prüfungsordnung vorgesehene 
Prüfung endgültig nicht bestanden hat oder 

c) die oder der Studierende sich bereits an einer Hoch-
schule im Geltungsbereich des Grundgesetzes in ei-
nem Prüfungsverfahren in dem gewählten Studien-
gang oder einem Studiengang, der eine erhebliche in-
haltliche Nähe aufweist, befindet.  

(3) Diese Regelung gilt für alle Modulprüfungen. 

 

§ 14 
Struktur der Prüfung, Form der  

Modulprüfungen 

(1) Die Bachelorprüfung besteht aus Modulprüfungen 
und der Bachelorarbeit. 

(2) Modulprüfungen sollen sich grundsätzlich auf die 
Kompetenzziele des Moduls beziehen. Im Rahmen dieser 
Prüfungen soll die oder der Studierende zeigen, dass sie 
oder er die im Modul vermittelten Inhalte und Methoden 
im Wesentlichen beherrscht und die erworbenen Kompe-
tenzen anwenden kann. Module sind in der Regel mit nur 
einer Prüfung abzuschließen.  

(3) Die Modulprüfungen werden studienbegleitend er-
bracht und schließen das jeweilige Modul ab. Credits 
werden nach erfolgreichem Abschluss für jede Modulprü-
fung vergeben. 

(4) Die fachspezifischen Prüfungsordnungen können 
vorsehen, dass Modulprüfungen insgesamt oder teilweise 
in englischer Sprache oder in einer anderen Fremdspra-
che abgenommen werden. 
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(5) Die Modulprüfungen werden benotet. Die fachspezi-
fischen Prüfungsordnungen können Ausnahmen für Leis-
tungen in den Modulen E1: Schlüsselkompetenzen mit 
Ausnahme der Sprachkurse und E3: Studium liberale 
sowie für berufspraktische Module vorsehen.  

(6) Die Modulprüfungen können 

a) als mündliche Prüfung, 

b) schriftlich oder in elektronischer Form als Klausurar-
beit,  

c) als Hausarbeit oder Protokoll,  

d) als Vortrag, Referat oder Präsentation, 

e) als Portfolioprüfung, 

f) als experimentelle Arbeit,  

g) als sonstige Prüfungsform (nach Bestimmung der 
fachspezifischen Prüfungsordnung) oder 

h) als Kombination der Prüfungsformen a) bis g) unter 
Beachtung von Abs. 2 Satz 3 

erbracht werden.  

(7) Die Prüfungsformen der Module sind in der fachspe-
zifischen Prüfungsordnung geregelt. Die konkreten Prü-
fungsanforderungen sind im Modulhandbuch beschrieben. 
Die Studierenden sind zu Beginn der Lehr-/Lernform von 
der jeweiligen Dozentin oder dem jeweiligen Dozenten 
über die Form und den zeitlichen Umfang der Modulprü-
fung in Kenntnis zu setzen. 

(8) Neben den Modulprüfungen können auch Studien- 
leistungen gefordert werden. Die Studienleistungen die-
nen der individuellen Lernstandskontrolle der Studieren-
den. Sie können nach Maßgabe der fachspezifischen 
Prüfungsordnungen (Studienplan) als Prüfungsvorleistun-
gen Zulassungsvoraussetzung zu Modulprüfungen sein. 
Die Studienleistungen werden nach Form und Umfang im 
Modulhandbuch beschrieben. Die Regelung zur Anmel-
dung zu und zur Wiederholung von Prüfungen findet keine 
Anwendung. Die Bewertung der Studienleistung bleibt bei 
der Bildung der Modulnoten unberücksichtigt.  

 

§ 15 
Fristen zur Anmeldung und  
Abmeldung für Prüfungen,  

Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse 

(1) Eine studienbegleitende Prüfung gemäß der §§ 16 
und 17 wird spätestens in der vorlesungsfreien Zeit nach 
dem Ende der jeweiligen Lehr-/Lernform des Moduls 
angeboten. Die Prüfungstermine sollen so angesetzt 
werden, dass infolge der Terminierung keine Lehrveran-
staltungen ausfallen. Die Termine werden vom Prüfungs-
ausschuss bzw. von der Leitung der Einrichtung, die die 
Prüfung organisiert, mindestens sechs Wochen vor dem 
Prüfungstermin bekannt gegeben.  

(2) Die oder der Studierende ist verpflichtet, sich über 
die Prüfungstermine zu informieren. 

(3) Die oder der Studierende muss sich zu allen Klau-
surprüfungen und mündlichen Prüfungen innerhalb des 
Anmeldezeitraums in der fünften und der sechsten Vorle-
sungswoche im Onlineportal der Universität anmelden 

(Ausschlussfrist). Form und Frist für die Anmeldung zu 
anderen Prüfungen bestimmt der Prüfungsausschuss.  

(4) Eine Abmeldung von einer Prüfung hat von der oder 
dem Studierenden spätestens eine Woche vor dem Prü-
fungstermin zu erfolgen (Ausschlussfrist). Bei weiteren 
Prüfungsleistungen im Sinne des § 18 ist eine Abmeldung 
von der Prüfung nach Ausgabe des Prüfungsthemas nicht 
mehr zulässig. 

(5) Sämtliche Prüfungsergebnisse werden der oder dem 
Studierenden unverzüglich nach der Bewertung per Ein-
trag in die Datenbank der elektronischen Prüfungsverwal-
tung oder in sonstiger geeigneter Form individuell bekannt 
geben. Die Studierenden erhalten über den Eintrag in die 
Datenbank eine E-Mail an die von der Universität zuge-
wiesene E-Mailadresse. Im Fall der Erfassung in der 
elektronischen Prüfungsverwaltung gilt das Prüfungser-
gebnis zwei Wochen nach Eintrag in die Datenbank als 
bekannt gegeben. § 16 Abs. 5 bleibt unberührt.  

 

§ 16  
Mündliche Prüfungen 

(1) In einer mündlichen Prüfung soll die Kandidatin oder 
der Kandidat nachweisen, dass sie oder er die Zusam-
menhänge des Prüfungsgebietes kennt und spezielle 
Fragestellungen in diese Zusammenhänge einzuordnen 
vermag. Durch die mündliche Prüfung soll ferner festge-
stellt werden, ob sie oder er über breites Grundlagenwis-
sen verfügt. 

(2) Mündliche Prüfungen werden in der Regel vor min-
destens einer Prüferin oder einem Prüfer und in Gegen-
wart einer Beisitzerin oder eines Beisitzers als Einzelprü-
fung oder Gruppenprüfung abgelegt. Vor der Festsetzung 
der Note nach dem Bewertungsschema in § 25 ist die 
Beisitzerin oder der Beisitzer zu hören. Mündliche Prüfun-
gen, mit denen ein Studiengang abgeschlossen wird oder 
bei deren endgültigem Nichtbestehen keine Ausgleichs-
möglichkeit besteht, sind von zwei Prüferinnen oder Prü-
fern im Sinne des § 12 Abs. 1 Satz 1 zu bewerten.  

(3) Bei einer mündlichen Prüfung als Gruppenprüfung 
dürfen nicht mehr als vier Studierende gleichzeitig geprüft 
werden. In Gruppenprüfungen muss der individuelle Bei-
trag jedes einzelnen Gruppenmitglieds klar erkennbar, 
eindeutig abgrenzbar und bewertbar sein. 

(4) Mündliche Prüfungen dauern mindestens 20 Minuten 
und höchstens 45 Minuten pro Kandidatin oder Kandidat. 
In begründeten Fällen kann von diesem Zeitrahmen ab-
gewichen werden. Die fachspezifischen Prüfungsordnun-
gen können Ausnahmen von Satz 1 vorsehen.  

(5) Die wesentlichen Gegenstände und das Ergebnis 
einer mündlichen Prüfung sind in einem Protokoll festzu-
halten. Das Prüfungsergebnis ist der oder dem Studieren-
den im Anschluss an die mündliche Prüfung bekannt zu 
geben. Das Protokoll und das Prüfungsergebnis über die 
mündliche Prüfung sind dem Bereich Prüfungswesen 
unverzüglich schriftlich zu übermitteln. 

(6) Bei mündlichen Prüfungen können Studierende, die 
sich zu einem späteren Prüfungstermin der gleichen Prü-
fung unterziehen wollen, auf Antrag als Zuhörerinnen oder 
Zuhörer zugelassen werden, es sei denn, die oder der zu 
prüfende Studierende widerspricht. Die Prüferin oder der 
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Prüfer entscheidet über den Antrag nach Maßgabe der 
vorhandenen Plätze. Die Zulassung als Zuhörerin oder 
Zuhörer erstreckt sich jedoch nicht auf die Beratung und 
die Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse. 

Kandidatinnen und Kandidaten desselben Semesterprü-
fungstermins sind als Zuhörerinnen oder Zuhörer ausge-
schlossen. 

 

§ 17 
Klausurarbeiten 

(1) In einer Klausurarbeit soll die Kandidatin oder der 
Kandidat nachweisen, dass sie oder er in begrenzter Zeit 
und mit den zugelassenen Hilfsmitteln Probleme aus dem 
Prüfungsgebiet ihres oder seines Faches mit den vorge-
gebenen Methoden erkennen und Wege zu deren Lösung 
finden kann. Die relativen Anteile der einzelnen Aufgaben 
oder Teilaufgaben an der Gesamtleistung sind auf dem 
Klausurbogen auszuweisen.  

In geeigneten Fällen können Klausuren ganz oder teilwei-
se im Antwort-Wahl-Verfahren (Multiple-Choice-Klausur) 
durchgeführt werden.  

(2) Klausurarbeiten können als softwaregestützte Prü-
fung durchgeführt werden (E-Prüfungen). Abs. 1 Satz 3 
gilt entsprechend. Die Studierenden sind auf die E-
Prüfungsform hinzuweisen. Ihnen ist Gelegenheit zu ge-
ben, sich mit den Prüfungsbedingungen und dem Prü-
fungssystem vertraut zu machen. 

(3) Klausurarbeiten haben einen zeitlichen Umfang von 
20 Minuten bis 240 Minuten. Die fachspezifischen Prü-
fungsordnungen können Ausnahmen von Satz 1 vorse-
hen. 

(4) Klausurarbeiten, mit denen der Studiengang abge-
schlossen wird und Wiederholungsprüfungen, bei deren 
endgültigem Nichtbestehen keine Ausgleichsmöglichkeit 
vorgesehen ist, sind von mindestens zwei Prüferinnen 
oder Prüfern im Sinne des § 12 Abs. 1 Satz 1 zu bewer-
ten.  

(5) Jede Klausurarbeit wird nach dem Bewertungs-
schema in § 25 bewertet. Bei mehreren Prüferinnen oder 
Prüfern ergibt sich die Note aus dem arithmetischen Mittel 
der Einzelbewertungen gemäß § 25 Abs. 2. Prüfungsleis-
tungen im Antwort-Wahl-Verfahren werden von der Prüfe-
rin oder dem Prüfer eigenverantwortlich bewertet Die 
Kriterien der Prüfungsbewertung sind offen zu legen.  

(6) Das Bewertungsverfahren ist in der Regel innerhalb 
von sechs Wochen abzuschließen. Die Bewertung einer 
Klausur ist dem Bereich Prüfungswesen unverzüglich 
nach Abschluss des Bewertungsverfahrens schriftlich 
mitzuteilen.  

 

§ 18 
Weitere Prüfungsformen 

Die allgemeinen Bestimmungen für Hausarbeiten, Proto-
kolle, Vorträge und Referate sowie sonstige Prüfungsleis-
tungen trifft der Prüfungsausschuss. Für Vorträge, Refera-
te oder vergleichbare Prüfungsformen gilt § 16 entspre-
chend. Für Hausarbeiten und vergleichbare schriftliche 
Prüfungsformen gelten die Bestimmungen der §§ 15 
und 17 Abs. 4 bis 6 entsprechend. Die näheren Bestim-

mungen für Protokolle, Vorträge oder Referate werden 
durch die Prüferin oder den Prüfer festgelegt; die Bewer-
tung dieser Prüfungsformen obliegt nur der Prüferin oder 
dem Prüfer; § 65 Abs. 2 Satz 1 HG bleibt unberührt. Bei 
Gruppenprüfungen gilt § 16 Abs. 3 und bei Gruppenarbei-
ten gelten § 19 Abs. 7 und Abs. 10 entsprechend.  

 

§ 19 
Bachelorarbeit 

(1) Die Bachelorarbeit ist eine Prüfungsarbeit, die die 
wissenschaftliche Ausbildung im Bachelorstudiengang in 
der Regel abschließt. Die Bachelorarbeit soll zeigen, dass 
die oder der Studierende innerhalb einer vorgegebenen 
Frist eine begrenzte Aufgabenstellung aus ihrem oder 
seinem Fachgebiet selbständig und unter Anwendung 
wissenschaftlicher Methoden bearbeiten und darstellen 
kann.  

(2) Zur Bachelorarbeit können Studierende zugelassen 
werden, wenn sie in Abhängigkeit von den im jeweiligen 
Studiengang vorgesehenen insgesamt zu erbringenden 
ECTS-Credits 120 von 180, 150 von 210 oder 180 von 
240 ECTS-Credits erworben haben. Über Ausnahmen 
entscheidet der Prüfungsausschuss. Die fachspezifischen 
Prüfungsordnungen können abweichende Zulassungsvo-
raussetzungen vorsehen. 

(3) Die Studierende oder der Studierende meldet sich 
im Bereich Prüfungswesen zur Bachelorarbeit an. Die 
Ausgabe des Themas der Bachelorarbeit erfolgt über die 
Betreuerin oder den Betreuer oder den Prüfungsaus-
schuss. Der Ausgabezeitpunkt und das Thema werden im 
Bereich Prüfungswesen aktenkundig gemacht.  

(4) Das Thema der Bachelorarbeit wird von einer Hoch-
schullehrerin oder einem Hochschullehrer, einer Hoch-
schuldozentin oder einem Hochschuldozenten oder einer 
Privatdozentin oder einem Privatdozenten der zuständi-
gen Fakultät gestellt und betreut, die oder der im jeweili-
gen Bachelorstudiengang Lehrveranstaltungen durchführt. 
Über Ausnahmen entscheidet der Prüfungsausschuss. 

Für das Thema der Bachelorarbeit hat die Studierende 
oder der Studierende ein Vorschlagsrecht.  

Soll die Bachelorarbeit an einer anderen Fakultät der 
Universität Duisburg-Essen oder an einer Einrichtung 
außerhalb der Hochschule durchgeführt werden, bedarf 
es hierzu der Zustimmung des Prüfungsausschusses. Auf 
Antrag der oder des Studierenden sorgt die oder der Vor-
sitzende des Prüfungsausschusses dafür, dass die oder 
der Studierende rechtzeitig ein Thema für eine Bachelor-
arbeit erhält. 

(5) Die Bachelorarbeit ist in der durch den Aus- und den 
Abgabetermin festgelegten Bearbeitungszeit anzufertigen. 
Die Bearbeitungszeit beträgt 12 Wochen. Im Einzelfall 
kann der Prüfungsausschuss die Bearbeitungszeit auf 
begründeten schriftlichen Antrag der oder des Studieren-
den um bis zu sechs Wochen verlängern. Der Antrag 
muss unverzüglich nach Eintritt des Hindernisses vor dem 
Abgabetermin für die Bachelorarbeit bei der oder dem 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses eingegangen 
sein.  
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(6) Das Thema, die Aufgabenstellung und der Umfang 
der Bachelorarbeit müssen so beschaffen sein, dass die 
zur Bearbeitung vorgegebene Frist eingehalten werden 
kann. 

Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb des ersten 
Monats der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden. 

(7) Die Bachelorarbeit kann in begründeten Fällen in 
Form einer Gruppenarbeit zugelassen werden, wenn der 
als Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag der oder des 
einzelnen Studierenden aufgrund der Angabe von Ab-
schnitten, Seitenzahlen oder anderen objektiven Kriterien, 
die eine eindeutige Abgrenzung der jeweils individuellen 
Leistung ermöglichen, deutlich unterscheidbar und be-
wertbar ist. 

(8) Die Bachelorarbeit ist in deutscher oder in einer 
allgemein vom Prüfungsausschuss akzeptierten Fremd-
sprache oder einer im Einzelfall akzeptierten Fremdspra-
che abzufassen und fristgemäß beim Prüfungsausschuss 
in dreifacher Ausfertigung in gedruckter und gebundener 
Form im DIN A4-Format sowie in geeigneter elektroni-
scher Form einzureichen.  

(9) Die Bachelorarbeit soll in der Regel 30 bis 50 Seiten 
umfassen. Notwendige Detailergebnisse können gegebe-
nenfalls zusätzlich in einem Anhang zusammengefasst 
werden. Die fachspezifischen Prüfungsordnungen können 
von Satz 1 abweichende Vorgaben vorsehen. 

(10) Bei der Abgabe der Bachelorarbeit hat die oder der 
Studierende schriftlich zu versichern, dass sie ihre oder er 
seine Arbeit bzw. bei einer Gruppenarbeit ihren oder sei-
nen entsprechend gekennzeichneten Anteil an der Arbeit 
selbständig verfasst und keine anderen als die angege-
benen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie Zitate kennt-
lich gemacht hat.  

(11) Der Abgabezeitpunkt ist beim Bereich Prüfungswe-
sen aktenkundig zu machen. Ist die Bachelorarbeit nicht 
fristgemäß eingegangen, gilt sie als mit „nicht ausrei-
chend“ (5,0) bewertet. 

(12) Die Bachelorarbeit ist von zwei Prüferinnen oder 
Prüfern zu bewerten; die Bewertung ist schriftlich zu be-
gründen. Die Erstbewertung soll in der Regel von der 
Betreuerin oder dem Betreuer der Bachelorarbeit vorge-
nommen werden, die oder der das Thema der Bachelor-
arbeit gestellt hat. Ausnahmen sind vom Prüfungsaus-
schuss zu genehmigen. Die zweite Prüferin oder der zwei-
te Prüfer wird gemäß § 12 Abs. 1 vom Prüfungsaus-
schuss bestellt. Handelt es sich um eine fachübergreifen-
de Themenstellung, müssen die Prüfer so bestimmt wer-
den, dass die Beurteilung mit der erforderlichen Sachkun-
de erfolgen kann. Mindestens eine Prüferin oder ein Prü-
fer muss Mitglied einer Fakultät der Universität Duisburg-
Essen sein, die am jeweiligen Studiengang maßgeblich 
beteiligt ist.  

(13) Die einzelne Bewertung ist nach dem Bewertungs-
schema in § 25 vorzunehmen. Die Note der Bachelorar-
beit wird aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewer-
tungen gebildet, sofern die Differenz nicht mehr als 2,0 
beträgt. Bei einer Differenz von mehr als 2,0 oder falls nur 
eine Bewertung besser als mangelhaft (5,0) ist, wird vom 
Prüfungsausschuss eine dritte Prüferin oder ein dritter 
Prüfer zur Bewertung der Bachelorarbeit bestimmt. In 
diesen Fällen wird die Note aus dem arithmetischen Mittel 

der beiden besseren Noten gebildet. Die Bachelorarbeit 
kann jedoch nur dann als „ausreichend“ (4,0) oder besser 
bewertet werden, wenn mindestens zwei Noten „ausrei-
chend“ (4,0) oder besser sind. 

(14) Das Bewertungsverfahren durch die Prüferinnen 
oder Prüfer soll in der Regel sechs Wochen nicht über-
schreiten. Die Bewertung der Bachelorarbeit ist dem Be-
reich Prüfungswesen unverzüglich nach Abschluss des 
Bewertungsverfahrens schriftlich mitzuteilen. 

 

§ 20 
Wiederholung von Prüfungen 

(1) Bestandene studienbegleitende Prüfungen und eine 
bestandene Bachelorarbeit dürfen nicht wiederholt wer-
den. Bei endgültig nicht bestandenen Prüfungen erhält die 
oder der Studierende vom Prüfungsausschuss einen 
Bescheid mit Rechtsbehelfsbelehrung.  

(2) Nicht bestandene oder als nicht bestanden geltende 
studienbegleitende Prüfungen können zweimal wiederholt 
werden. Die fachspezifischen Prüfungsordnungen können 
vorsehen, dass die Wiederholbarkeit von Prüfungen durch 
ein Maluspunktesystem geregelt wird.  

(3) Die fachspezifischen Prüfungsordnungen können 
vorsehen, dass sich die oder der Studierende im Falle 
einer Klausurprüfung nach der ersten oder letzten Wie-
derholung der Prüfung vor einer Festsetzung der Note 
„nicht ausreichend“ (5,0) im selben Prüfungszeitraum 
einer mündlichen Ergänzungsprüfung unterziehen kann; 
dies gilt nicht, sofern die Festsetzung der Note „nicht 
ausreichend“ (5,0) aufgrund eines Täuschungsversuches 
erfolgte. Für die Abnahme und Bewertung der mündlichen 
Ergänzungsprüfung gilt § 16 Abs. 1 bis 5 entsprechend. 
Aufgrund der mündlichen Ergänzungsprüfung wird die 
Note „ausreichend“ (4,0) oder die Note „nicht ausrei-
chend" (5,0) festgesetzt.  

(4) Der Prüfungsausschuss hat zu gewährleisten, dass 
jede studienbegleitende Prüfung innerhalb von zwei auf-
einander folgenden Semestern mindestens zweimal an-
geboten wird. Zwischen der ersten Prüfung und der Wie-
derholungsprüfung müssen mindestens vier Wochen 
liegen. Die Prüfungsergebnisse der vorhergehenden Prü-
fung sollen mindestens sieben Tage vor dem Termin der 
Wiederholungsprüfung im Bereich Prüfungswesen vorlie-
gen. 

(5) Eine letztmalige Wiederholungsprüfung ist von zwei 
Prüferinnen oder Prüfern zu bewerten; die Bewertung ist 
schriftlich zu begründen. 

(6) Eine nicht bestandene Bachelorarbeit kann einmal 
wiederholt werden. Eine Rückgabe des Themas der zwei-
ten Bachelorarbeit innerhalb der in § 19 Abs. 6 Satz 2 
genannten Frist ist jedoch nur zulässig, wenn die oder der 
Studierende bei der Anfertigung ihrer oder seiner ersten 
Bachelorarbeit von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch 
gemacht hat. 
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§ 21 
Freiversuch 

(1) Die fachspezifischen Prüfungsordnungen können 
vorsehen, dass eine Modulprüfung, die Studierende spä-
testens zu dem in der Prüfungsordnung vorgesehenen 
Prüfungstermin erstmals abgelegt haben, im Falle des 
Nichtbestehens als nicht unternommen gilt (Freiversuch). 
Für die Frist gilt § 64 Abs. 3a HG entsprechend. Satz 1 
findet keine Anwendung auf eine Prüfung, die wegen 
eines Täuschungsversuchs oder eines Ordnungsversto-
ßes als nicht bestanden gilt. 

(2) Die fachspezifischen Prüfungsordnungen können 
vorsehen, dass eine im Rahmen des Freiversuchs nach 
Abs. 1 bestandene Modulprüfung auf Antrag der oder des 
Studierenden einmal zur Notenverbesserung wiederholt 
werden kann. Dabei zählt für die Gesamtnote das jeweils 
bessere Ergebnis. Die Wiederholungsprüfung zur Noten-
verbesserung muss zum jeweils nächstmöglichen Prü-
fungstermin wahrgenommen werden. Der Antrag gemäß 
Satz 1 ist entsprechend der Frist gemäß § 15 Abs. 3 
schriftlich an den Bereich Prüfungswesen zu richten. Die 
Bachelorarbeit kann zur Notenverbesserung nicht wieder-
holt werden. 

 

§ 22  
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung,  

Ordnungsverstoß 

(1) Eine Prüfungsleistung wird mit „nicht ausreichend“ 
(5,0) bewertet, wenn die oder der Studierende  

 einen bindenden Prüfungstermin ohne wichtigen 
Grund versäumt oder wenn sie oder er  

 nach Beginn einer Prüfung, die sie oder er angetreten 
hat, ohne wichtigen Grund zurücktritt.  

Dasselbe gilt, wenn eine schriftliche Prüfung nicht inner-
halb der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht wird. 

(2) Als wichtiger Grund kommen insbesondere krank-
heitsbedingte Prüfungsunfähigkeit oder das Vorliegen 
einer besonderen Situation im Sinne des § 23 Abs. 3 
und 4 in Betracht. 

(3) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend 
gemachten Gründe müssen unverzüglich, d.h. grundsätz-
lich innerhalb von drei Werktagen nach dem Termin der 
Prüfung beim Bereich Prüfungswesen schriftlich ange-
zeigt und glaubhaft gemacht werden (Samstage gelten 
nicht als Werktage).  

Im Falle einer Krankheit hat die oder der Studierende eine 
ärztliche Bescheinigung vorzulegen, aus der sich die 
Prüfungsunfähigkeit und deren Dauer ergeben. Der 
Krankheit der oder des Studierenden steht die Krankheit 
einer oder eines von der bzw. dem Studierenden zu ver-
sorgenden Kindes oder zu pflegenden Angehörigen im 
Sinne des § 23 Abs. 4 gleich.  

Wurden die Gründe für die Prüfungsunfähigkeit aner-
kannt, wird der Prüfungsversuch nicht gewertet. Die oder 
der Studierende soll in diesem Fall den nächsten angebo-
tenen Prüfungstermin wahrnehmen.  

(4) Versucht die oder der Studierende, das Ergebnis 
seiner Leistung durch Täuschung, worunter auch Plagiate 
fallen, oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu 
beeinflussen, gilt die betreffende Leistung als mit „nicht 
ausreichend“ (5,0) bewertet. Die Feststellung der Täu-
schung wird von der jeweiligen Prüferin oder dem jeweili-
gen Prüfer oder der oder dem Aufsichtführenden getroffen 
und aktenkundig gemacht. Zur Feststellung der Täu-
schung kann sich die Prüferin oder der Prüfer bzw. der 
Prüfungsausschuss des Einsatzes einer entsprechenden 
Software oder sonstiger elektronischer Hilfsmittel bedie-
nen. In schwerwiegenden Fällen kann der Prüfungsaus-
schuss die oder den Studierenden von Wiederholungsprü-
fungen ausschließen. 

(5) Eine Studierende oder ein Studierender, die oder der 
den ordnungsgemäßen Ablauf einer Prüfung stört, kann 
von der jeweiligen Prüferin oder dem jeweiligen Prüfer 
oder der oder dem Aufsichtführenden nach Abmahnung 
von der weiteren Teilnahme an der Prüfung ausgeschlos-
sen werden. In diesem Fall gilt die betreffende Leistung 
als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet.  

(6) Der Prüfungsausschuss kann von der oder dem 
Studierenden eine Versicherung an Eides Statt verlangen, 
dass die Prüfungsleistung von ihr oder ihm selbständig 
und ohne unzulässige fremde Hilfe erbracht worden ist. 
Wer vorsätzlich einen Täuschungsversuch gemäß Abs. 4 
unternimmt, handelt ordnungswidrig. Die Ordnungswidrig-
keit kann mit einer Geldbuße von bis zu 50.000 Euro 
geahndet werden. 

Zuständige Verwaltungsbehörde für die Verfolgung und 
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten ist die Kanzlerin oder 
der Kanzler. Im Falle eines mehrfachen oder sonstigen 
schwerwiegenden Täuschungsversuches kann die Studie-
rende oder der Studierende zudem exmatrikuliert werden. 

 

§ 23 
Nachteilsausgleich,  

Studierende in besonderen Situationen 

(1) Die besonderen Belange behinderter und chronisch 
kranker Studierender zur Wahrung ihrer Chancengleich-
heit sind zu berücksichtigen. Macht die oder der Studie-
rende durch die Vorlage eines geeigneten Nachweises, 
insbesondere einer ärztlichen Stellungnahme glaubhaft, 
dass sie oder er wegen länger andauernder oder ständi-
ger Behinderung oder chronischer Erkrankung nicht in der 
Lage ist, an einer Prüfung in der vorgesehenen Form oder 
in dem vorgesehenen Umfang teilzunehmen, gestattet die 
oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses der oder 
dem Studierenden auf Antrag, gleichwertige Leistungen in 
einer anderen angemessenen Form oder Dauer zu er-
bringen. Bei Entscheidungen nach Satz 2 wird die oder 
der Beauftragte für Studierende mit Behinderung oder 
chronischer Erkrankung nach Maßgabe des § 62b Abs. 2 
HG beteiligt.  

(2) Die besonderen Belange behinderter und chronisch 
kranker Studierender zur Wahrung ihrer Chancengleich-
heit sind über Abs. 1 hinaus gleichermaßen für die Erbrin-
gung von Studienleistungen zu berücksichtigen. Der Prü-
fungsausschuss legt auf Antrag der oder des Studieren-
den von dieser Prüfungsordnung abweichende Regelun-
gen unter Berücksichtigung des Einzelfalls fest. 
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(3) Für Studierende, für die die Schutzbestimmungen 
entsprechend den §§ 3, 4, 6 und 8 des Mutterschutzge-
setzes gelten oder für die die Fristen des Bundeseltern-
geld- und Elternzeitgesetzes (BEEG) über die Elternzeit 
greifen, legt der Prüfungsausschuss die in dieser Prü-
fungsordnung geregelten Prüfungsbedingungen (insbe-
sondere Bearbeitungszeiten) auf Antrag der oder des 
Studierenden unter Berücksichtigung des Einzelfalls fest.  

(4) Für Studierende, die nachweisen, dass sie Kinder im 
Sinne des § 25 Abs. 5 BAföG pflegen und erziehen oder 
die Ehegattin oder den Ehegatten, die eingetragene Le-
benspartnerin oder den eingetragenen Lebenspartner 
oder Verwandte in gerader Linie oder Verschwägerte 
ersten Grades pflegen, legt der Prüfungsausschuss die in 
dieser Prüfungsordnung geregelten Bearbeitungszeiten, 
Fristen und Termine auf Antrag der oder des Studieren-
den unter Berücksichtigung von Ausfallzeiten durch diese 
Pflege und unter Berücksichtigung des Einzelfalls fest.  

 

§ 24 
Bestehen und Nichtbestehen der Bachelorprüfung 

(1) Die Bachelorprüfung ist erfolgreich abgeschlossen, 
wenn die oder der Studierende alle nach Maßgabe der 
fachspezifischen Prüfungsordnungen vorgesehenen Mo-
dulprüfungen sowie die Bachelorarbeit gemäß § 19 erfolg-
reich absolviert und die für den Studiengang vorgeschrie-
benen Credits erworben hat. 

(2) Die Bachelorprüfung ist endgültig nicht bestanden, 
wenn: 

 eine geforderte Prüfungsleistung gemäß Abs. 1 nicht 
erfolgreich absolviert wurde 

 und eine Wiederholung dieser Prüfungsleistung ge-
mäß § 20 nicht mehr möglich ist. 

(3) Ist die Bachelorprüfung endgültig nicht bestanden, 
wird vom Prüfungsausschuss auf Antrag der oder des 
Studierenden und gegen Vorlage der entsprechenden 
Nachweise sowie der Exmatrikulationsbescheinigung eine 
Bescheinigung ausgestellt, die die erfolgreich absolvierten 
Prüfungen, deren Noten und die erworbenen Credits 
ausweist und deutlich macht, dass die Bachelorprüfung 
endgültig nicht bestanden worden ist. 

 

§ 25 
Bewertung der Prüfungsleistungen und  

Bildung der Prüfungsnoten 

(1) Für die Bewertung der einzelnen Prüfungsleistungen 
werden von den Prüferinnen und Prüfern folgende Noten 
(Grade Points) festgesetzt. Zwischenwerte sollen eine 
differenzierte Bewertung der Prüfungsleistungen ermögli-
chen. 

1,0 oder 1,3 = sehr gut  
(eine hervorragende Leistung) 

1,7 oder 2,0 oder 2,3 = gut 
(eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen 
Anforderungen liegt)  

2,7 oder 3,0 oder 3,3 = befriedigend 
(eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen 
entspricht)  

3,7 oder 4,0 = ausreichend 
(eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforde-
rungen genügt)  

5,0 = nicht ausreichend 
(eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anfor-
derungen nicht mehr genügt)  

(2) Wird eine Prüfung von mehreren Prüferinnen oder 
Prüfern bewertet, ist die Note das arithmetische Mittel der 
Einzelnoten. Bei der Bildung der Note wird nur die erste 
Dezimalstelle hinter dem Komma berücksichtigt; alle wei-
teren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. Die Note 
lautet: 

bei einem Durchschnitt bis einschließlich 1,5  
= sehr gut 

bei einem Durchschnitt von 1,6 bis einschließlich 2,5  
= gut 

bei einem Durchschnitt von 2,6 bis einschließlich 3,5   
= befriedigend 

bei einem Durchschnitt von 3,6 bis einschließlich 4,0  
= ausreichend 

bei einem Durchschnitt ab 4,1  
= nicht ausreichend. 

(3) Eine Prüfung ist bestanden, wenn sie mit „ausrei-
chend“ (4,0) oder besser bewertet wurde. Eine Prüfung ist 
endgültig nicht bestanden, wenn sie mit „nicht ausrei-
chend“ (5,0) bewertet wurde und alle Wiederholungsmög-
lichkeiten gemäß § 20 ausgeschöpft sind. 

 

§ 26 
Modulnoten 

(1) Ein Modul ist bestanden, wenn alle diesem Modul 
zugeordneten Leistungen erbracht und die Modulprüfung 
mindestens mit der Note „ausreichend“ (4,0) bewertet 
wurde. Die fachspezifischen Prüfungsordnungen können 
vorsehen, dass jede zugeordnete Leistung mindestens 
mit der Note „ausreichend“ (4,0) bewertet worden sein 
muss. 

(2) Besteht eine Modulprüfung aus einer einzigen Prü-
fungsleistung, so ist die erzielte Note gleichzeitig die er-
zielte Note der Modulprüfung.  

(3) Besteht eine Modulprüfung aus mehreren Teilleis-
tungen ist in der fachspezifischen Prüfungsordnung das 
relative Gewicht der Teilleistung anzugeben. 

 

§ 27 
Bildung der Gesamtnote 

(1) Die Gesamtnote errechnet sich aus dem mit Credits 
gewichteten arithmetischen Mittel aus  

 den fachspezifischen Modulnoten, 

 den Modulnoten des E2-Bereichs und 

 der Note für die Bachelorarbeit. 

Unbenotete Leistungen (z B. Praktika, ohne Note aner-
kannte Leistungen) und die Noten der Module E1: 
Schlüsselkompetenzen und E3: Studium liberale werden 
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bei der Bildung der Gesamtnote nicht berücksichtigt. Die 
fachspezifischen Prüfungsordnungen können vorsehen, 
dass Leistungen von Prüfungen, die im ersten Semester 
oder in den ersten beiden Semestern abgelegt worden 
sind, bei der Bildung der Gesamtnote nicht berücksichtigt 
werden.  

(2) Dabei wird jeweils nur die erste Dezimalstelle hinter 
dem Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden 
ohne Rundung gestrichen. Im Übrigen gilt § 25 entspre-
chend.  

(3) Wurde die Bachelorarbeit mit 1,0 bewertet und ist 
die Gesamtnote 1,3 oder besser, wird im Zeugnis gemäß 
§ 29 Abs. 1 das Gesamtprädikat „mit Auszeichnung be-
standen" vergeben. 

 

§ 28 
Zusatzprüfungen 

(1) Die oder der Studierende kann sich unbeschadet 
des § 13 Abs. 1 nach Maßgabe freier Kapazitäten über 
den Pflicht- und den Wahlpflichtbereich hinaus in weiteren 
Fächern einer Prüfung unterziehen (Zusatzprüfungen). 

(2) Das Ergebnis einer solchen Zusatzprüfung wird bei 
der Feststellung von Modulnoten und der Gesamtnote 
nicht mit berücksichtigt. 

 

§ 29 
Zeugnis und Diploma Supplement 

(1) Hat die oder der Studierende die Bachelorprüfung 
bestanden, erhält sie oder er ein Zeugnis in deutscher 
Sprache. Das Zeugnis enthält folgende Angaben: 

 Name der Universität und Bezeichnung der Fakul-
tät/en, 

 Name, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort und Ge-
burtsland der oder des Studierenden, 

 Bezeichnung des Studiengangs, 

 die Bezeichnungen und Noten der absolvierten Modu-
le mit den erworbenen Credits, 

 das Thema und die Note der Bachelorarbeit mit den 
erworbenen Credits, 

 Gesamtnote mit den insgesamt erworbenen Credits, 

 auf Antrag der oder des Studierenden die bis zum 
Abschluss des Bachelorstudiums benötigte Fachstudi-
endauer, 

 auf Antrag der oder des Studierenden die Ergebnisse 
der gegebenenfalls absolvierten Zusatzprüfungen ge-
mäß § 28, 

 das Datum des Tages, an dem die letzte Prüfung 
erbracht wurde, 

 die Unterschriften der oder des Vorsitzenden des 
zuständigen Prüfungsausschusses  

 und das Siegel der Universität. 

Als Anlage zum Zeugnis kann das Transcript of Records 
erstellt werden. Das Transcript of Records enthält sämtli-
che Prüfungen einschließlich der Prüfungsnoten. 

(2) Mit dem Abschlusszeugnis wird der Absolventin oder 
dem Absolventen durch die Universität ein Diploma Supp-
lement in deutscher Sprache ausgehändigt. Das Diploma 
Supplement enthält  

 persönliche Angaben wie im Zeugnis (siehe Abs. 1) 

 allgemeine Hinweise zur Art des Abschlusses, 

 Angaben zu der den Abschluss verleihenden Universi-
tät, 

 Angaben zu den dem Abschluss zugrunde liegenden 
Studieninhalten, dem Studienverlauf und den mit dem 
Abschluss erworbenen Kompetenzen sowie Informati-
onen zu den erbrachten Leistungen, zum Bewertungs-
system sowie zum Leistungspunktesystem. 

Dem Diploma Supplement wird eine Bewertung der Ge-
samtnote gemäß ECTS mit der Angabe angefügt, wieviel 
Prozent der Absolventinnen und Absolventen innerhalb 
der Fakultät in den letzten vier abgeschlossenen Semes-
tern diesen Bachelorstudiengang mit der Gesamtnote 
„sehr gut“, „gut“, „befriedigend“ oder „ausreichend“ abge-
schlossen haben. 

Das Diploma Supplement trägt das gleiche Datum wie 
das Zeugnis. 

(3) Mit dem Zeugnis und dem Diploma Supplement 
erhält die oder der Studierende eine englischsprachige 
Übersetzung.  

(4) Das Zeugnis über die bestandene Bachelorprüfung 
ist ein dem Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife 
gleichwertiger Vorbildungsnachweis gemäß § 5 Nr. 1 
Gleichwertigkeitsverordnung (GlVO).  

 

§ 30 
Bachelorurkunde 

(1) Nach bestandener Bachelorprüfung wird der Absol-
ventin oder dem Absolventen gleichzeitig mit dem Zeug-
nis eine Bachelorurkunde ausgehändigt. Die Urkunde 
weist den verliehenen Bachelorgrad nach § 4 aus und 
trägt das Datum des Zeugnisses. 

(2) Die Urkunde wird von der oder dem Vorsitzenden 
des Prüfungsausschusses und der Dekanin oder dem 
Dekan der Fakultät, die den Grad verleiht, unterzeichnet 
und mit dem Siegel der Universität Duisburg-Essen ver-
sehen. 

(3) § 29 Abs. 3 gilt entsprechend 
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III. Schlussbestimmungen 

 

§ 31  
Ungültigkeit der Bachelorprüfung,  
Aberkennung des Bachelorgrades 

(1) Hat die oder der Studierende bei einer Prüfung ge-
täuscht und wird diese Tatsache erst nach Aushändigung 
des Zeugnisses bekannt, kann der Prüfungsausschuss 
nachträglich die Noten für diejenigen Prüfungsleistungen, 
bei deren Erbringung getäuscht wurde, entsprechend 
berichtigen und die Prüfung ganz oder teilweise für nicht 
bestanden erklären. 

(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu 
einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass die oder der Studie-
rende täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach 
der Aushändigung des Zeugnisses bekannt, wird dieser 
Mangel durch Bestehen der Prüfung geheilt. Wurde die 
Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, entscheidet der 
Prüfungsausschuss unter Beachtung des Verwaltungsver-
fahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen über 
die Rechtsfolgen. 

(3) Vor einer Entscheidung ist der oder dem Betroffenen 
Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 

(4) Sämtliche unrichtigen Prüfungszeugnisse sind ein-
zuziehen und gegebenenfalls durch neue Zeugnisse zu 
ersetzen. Eine Entscheidung nach Abs. 1 und Abs. 2 
Satz 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren nach dem Zeit-
punkt der Gradverleihung ausgeschlossen. 

(5) Ist die Prüfung insgesamt für nicht bestanden erklärt 
worden, ist der verliehene Grad abzuerkennen und die 
ausgehändigte Urkunde einzuziehen. 

 

§ 32 
Einsicht in die Prüfungsarbeiten 

(1) Den Studierenden wird auf Antrag nach einzelnen 
Prüfungen Einsicht in ihre schriftlichen Prüfungsarbeiten 
gewährt. Der Antrag muss binnen eines Monats nach 
Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses gestellt werden. 
Näheres regelt der Prüfungsausschuss.  

(2) Prüfungsentscheidungen sind isoliert anfechtbar.  

 

§ 33 
Führung der Prüfungsakten, 

Aufbewahrungsfristen 

(1) Die Prüfungsakten werden elektronisch geführt.  

a) Nachfolgende Daten werden elektronisch gespeichert: 

 Name, Vorname, Matrikelnummer, Geburtsdatum, 
Geburtsort und Geburtsland 

 Studiengang 

 Studienbeginn 

 Prüfungsleistungen 

 Anmeldedaten, Abmeldedaten, Prüfungsrücktritte 

 Datum des Studienabschlusses 

 Datum der Aushändigung des Zeugnisses. 

b) Nachfolgende Dokumente werden in Papierform ge-
führt: 

 Bachelorarbeit 

 Zeugnis 

 Urkunde 

 Prüfungsarbeiten 

 Prüfungsprotokolle 

 Widersprüche und Zulassungsanträge 

 Atteste und Anerkennungsanträge. 

(2) Die Archivierung und insbesondere die Aufbewah-
rungsfristen richten sich nach der jeweils maßgeblichen 
Archivierungsordnung.  

(3) Die Archivierung der nach Abs. 2 aufbewahrten 
Akten erfolgt durch den Bereich Prüfungswesen. 

 

§ 34 
In-Kraft-Treten und Veröffentlichung 

Diese Rahmenprüfungsordnung tritt am Tage nach ihrer 
Veröffentlichung in den Amtlichen Mitteilungen der Uni-
versität Duisburg-Essen in Kraft. 

Gleichzeitig tritt die Rahmenprüfungsordnung für Bache- 
lorstudiengänge vom 21.12.2010 (Verkündungsblatt Jg. 8, 
2010 S. 723 / Nr. 119) außer Kraft. 

 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats vom 
07.07.2017. 

 
Duisburg und Essen, den 22. August 2017 

Für den Rektor 

der Universität Duisburg-Essen 

Der Kanzler 

In Vertretung 

Michael Strotkemper 
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Anlage 1 

Studienplan für den Bachelorstudiengang X 
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Einführung 
in die X-
Wissenschaft 

1/1 (P) 12 

1 
Einführung in den 
A-Bereich 

1/1 (P) Vorlesung 2 

keine 

Hausarbeit 
1 

Einführung in den 
B-Bereich 

1/1 Vorlesung 2 

1 
Übung zu den ein-
führenden Vorle-
sungen 

1/1 
Praktische 
Übung 

2 
Anwesenheits-
pflicht3 

 
Spezielle Fra-
gen des A-
Bereichs 

1/2 (WP) 6 

2 ABC 1/2 (WP) Seminar 2 bestandene Prü-
fung im Modul 
Einführung in die X-
Wissenschaft 

Mündliche Prüfung oder 

2 ADE 1/2 Seminar 2 

oder 

 
Spezielle Fra-
gen des B-
Bereichs 

1/2 6 

2 BBC 1/2 Seminar 2 
bestandene Prü-
fung im Modul 
Einführung in die X-
Wissenschaft 

Mündliche Prüfung 
oder 

2 BDE 1/2 Seminar 2 

 
E1: 
Schlüssel- 
kompetenzen 

1/1 6 3 Veranstaltungen des IOS im Umfang von 6 ECTS 

in Sprachkursen: 
Anwesenheits-
pflicht; sonst nach 
Maßgabe der An-
gaben auf den Sei-
ten des IOS/in LSF 

Prüfung nach Maß-
gabe der Angaben 
auf den Seiten des 
IOS/in LSF 
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E2: Grundla-
gen der X-
Wissenschaft 

1/1 8 2 
XXa 1/1 Vorlesung 2 

keine 
Hausarbeit oder Re-
ferat mit schriftlicher 
Ausarbeitung XXa1 1/1 Seminar 2 

 
E3: 
Studium libe-
rale 

1/1 6  4 
Veranstaltungen der Universität Duisburg-Essen / 
RuhrCampus³ im Umfang von 6 ECTS 

nach Maßgabe des 
Veranstalters 

Prüfung nach Maß-
gabe des Veranstal-
ters 

Vertiefungsrichtung XY (es ist eine von zwei Vertiefungsrichtungen zu wählen) 

 XY1 1/2 5 3 
XY1a 1/1 Vorlesung 2 

keine Klausur 
XV1ab 1/1 Übung 1 

 XY2 1/2 5 4 
XY2a 1/1 Vorlesung 2 

keine 
Experimentelle Ar-
beit und Präsentati-
on 

XY2ab 1/1 Praktikum 1 

Vertiefungsrichtung YZ (es ist eine von zwei Vertiefungsrichtungen zu wählen) 

 YZ1 1/2 5 3 
YZ1a 1/1 Vorlesung 2 

keine Klausur 
YZ1ab 1/1 Übung 1 

 YZ2 1/2 5 4 
YZ2a 1/1 Vorlesung 2 

keine Klausur 
YZ2ab 1/1 Übung 1 

 
Spezialgebiet 
UA Ruhr 

WP 5 4 
Veranstaltungen der Ruhr Universität Bochum (RUB) 
oder Technischen Universität Dortmund (TUD)  

nach Maßgabe der 
Regelungen der 
RUB oder TUD 

Prüfung nach Maß-
gabe der Regelung 
der RUB oder TUD  

 Bachelorarbeit 1/1 12 6 
Kolloquium zur 
Bachelorarbeit 

1/1 Kolloquium 2 120 (150/180) 
ECTS4 

Bachelorarbeit 
Bachelorarbeit 

1 Die Struktur des Modulcodes wird vom Bereich Prüfungswesen vorgegeben. Die Fakultäten codieren die Module entsprechend der vorgegebenen Struktur. 

2 Die Darstellung des Wahlpflichtbereichs sollte in geeigneter Form erfolgen, ggf. als Begleittext. Intra- und intermodulare Alternativen sollen eindeutig be-
zeichnet werden, ebenso die Auswahlmöglichkeiten unter eventuellen Vertiefungsrichtungen. 

3 Anwesenheitspflichten sind als Teilnahmevoraussetzung in den in § 7 Abs. 2 genannten Lehrveranstaltungsarten zulässig. 

4 siehe § 19 Abs. 2 
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Anlage 2: Muster für eine Modulbeschreibung 

 
Im Modulhandbuch  

 

 soll jedes Modul und jede dem Modul zugehörige Lehrveranstaltung (Platzhalter) mit den zugehörigen Angaben 
beschrieben werden, 
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MODULFORMULAR 

 

Modulname Modulcode 

 
 

Modulverantwortliche/r Fakultät 

  

 

Zuordnung zum Studiengang Modulniveau: Ba/Ma 

  

 

Vorgesehenes Studi-
ensemester 

Dauer des Moduls Modultyp (P/WP/W) Credits 

    

 

Voraussetzungen laut Prüfungsordnung Empfohlene Voraussetzungen 

  

 
Zugehörige Lehrveranstaltungen: 

Nr. Veranstaltungsname Belegungstyp SWS Workload in 
Stunden 

I     

II     

III     

IV     

V     

Summe (Pflicht und Wahlpflicht)   

 

Lernergebnisse / Kompetenzen 

 

davon Schlüsselkompetenzen  

 

 

Teilnahmevoraussetzungen und Prüfungsleistungen im Modul 

 

Stellenwert der Modulnote in der Fachnote  
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Modulname Modulcode 

  

Veranstaltungsname Veranstaltungscode 

  

Lehrende/r Lehreinheit Belegungstyp 
(P/WP/W) 

   

 

Vorgesehenes Studi-
ensemester 

Angebotshäufigkeit Sprache Gruppengröße 

    

 

SWS Präsenzstudium1 Selbststudium Workload in Summe 

    

 

Lehrform 

 

Lernergebnisse / Kompetenzen 

 

Inhalte 

 

Prüfungsleistung 

 

Literatur 

 

Weitere Informationen zur Veranstaltung 

 

 

 

                                                 
1
 Bei der Berechnung der Präsenzzeit wird eine SWS mit 45 Minuten als eine Zeitstunde mit 60 Minuten berechnet. Dies stellt sicher, dass ein 

Raumwechsel und evtl. Fragen an Lehrende Berücksichtigung finden. 


